
Öffentliche Bekanntmachung  
zur Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften  

„Meistersteig – 1. Änderung“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. §13a BauGB 
sowie Beschluss über die Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit  

gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

Der Technische Ausschuss der Stadt Tettnang hat in öffentlicher Sitzung am 

07.10.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Meistersteig – 1. Änderung“ und 

die örtlichen Bauvorschriften hierzu beschlossen. Der Bebauungsplan wird als Be-

bauungsplan gemäß § 13a BauGB aufgestellt (Bebauungsplan der Innenentwick-

lung). Die rechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Änderung im be-

schleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 BauGB sind gegeben. 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß  § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

ortsüblich bekannt gemacht.  

 

In gleicher Sitzung hat der Technische Ausschuss der Stadt Tettnang die Durchfüh-

rung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-

sen. 

 
Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvor-

schriften hierzu ist der Abgrenzungsplan vom 07.10.2020 maßgebend. Das Untersu-

chungsgebiet grenzt im Norden an den Bebauungsplan „Hoher Rain VI“ und im 

Westen an die Kaltenberger Straße (Abgrenzung Sanierungsgebiet III – Bahnge-

lände) sowie im Osten an den Geltungsbereich der Bebauungspläne „Leimgru-

be“ und „Leimgrube II – 1. Änderung“. Im Süden wird das Gebiet durch die 

Hochstraße abgegrenzt. Die Gesamtgröße des Plangebiets umfasst ca. 4,8 ha.  

Folgende Flurstücke bzw. Teilflurstücke (*) befinden sich innerhalb des Geltungs-

bereichs: 

Nr. 244, 245, 247, 248, 248/1, 284/2, 248/3, 251/1*, 251/2, 251/3, 251/4, 252, 252/2, 

252/3, 253, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 255/1, 255/3, 255/4, 273, 276, 276/2, 

276/3, 276/4, 276/5, 276/7, 276/8, 276/13, 276/14, 277, 278, 278/1, 278/2, 278/3, 

278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 279, 406, 434*, 434/1, 

1949*, 1955, 1956, 1957, 1958. 
 

Erfordernis und Ziele der Planung 

 Schaffung von Nachverdichtungsmöglichkeiten in einem alternden Be-

standsquartier. 

 Schaffung von Bauland für inklusive Wohnformen. 

 Verbesserung der wohnwirtschaftlichen Situation in Tettnang. 

 Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes. 
 
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB liegen der Entwurf des Bebauungsplans - bestehend aus Planzeichnung, pla-

nungsrechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften, Begründung (jeweils vom 

18.09.2020) - in der Zeit von  

 
Donnerstag, 22.10.2020 bis Freitag, 23.11.2020 (je einschließlich) 

 
im Rathaus der Stadt Tettnang  

(Montfortplatz 7, 2. OG im Geschäftsbereich Planen und Bauen) 



zu den aktuellen Öffnungszeiten und nach Terminvereinbarung 
öffentlich aus. 

 

Für Menschen mit Gehbehinderung besteht auf Anfrage die Möglichkeit, die Unter-

lagen im EG des Rathauses einzusehen. Bitte melden Sie sich hierfür an der Informa-

tionstheke des Bürgerservices. 

 

Zusätzlich dazu sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sowie die auszule-

genden Unterlagen unter folgendem Internet-Link abrufbar und einsehbar:  

https://www.tettnang.de/de/entwickeln/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 

 

Innerhalb der Auslegungsfrist können die Stellungnahmen schriftlich abgegeben 

werden. Für die Mitteilung der Abwägungsergebnisse ist die Angabe der Anschrift 

des Stellungnehmenden sinnvoll. 

 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bleiben im Verfahren unberücksich-

tigt. 

 

Zusätzlich zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB findet 

eine förmliche Beteiligung der Behörden sowie der Träger öffentlicher Belange gem. 

§4 Abs. 2 BauGB statt.  

 

 

Hinweise:  

 Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Meistersteig – 1. Änderung 

und Erweiterung“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu hat keine direkte 

Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken. Der 

räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Meistersteig – 1. Änderung 

und Erweiterung“ kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 

 Weitere Informationen können bei öffentlichen Sitzungen des Technischen 

Ausschusses eingeholt werden. Dies wird anhand der Tagesordnung in den 

StadTTnachrichten öffentlich bekanntgemacht.  

 

 

Tettnang, den 08.10.2020 

 

 

 

gez. Bruno Walter 

Bürgermeister 
 
 
 

https://www.tettnang.de/de/entwickeln/aktuelle-beteiligungsverfahren/

